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I. 	 Allgemeines
	� Wir verkaufen ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen. Bedin-

gungen des Käufers erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihnen nicht aus-
drücklich widersprechen. Weichen Bedingungen des Käufers von unseren 
Bedingungen ab, so werden sie auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir 
diesen Bedingungen nicht widersprechen. Mündlich abweichende Vereinba-
rungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform

II. 	 Angebot und Preise
	� Unsere Angebote sind freibleibend. Die Preise gelten ab Werk/Lager, aus-

schließlich Verpackung und Fracht. Es sind Grundpreise (ohne Mehrwert-
steuer). Der reine Mindestwarenwert (ohne sonstige anfallende Kosten und 
Mehrwertsteuer) beträgt € 80,00 effektiv pro Auftrag. Aufträge, für die vorab 
nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tage der 
Lieferung gültigen Preisen berechnet. Wir sind berechtigt, Preiserhöhungen 
durch gestiegene Rohstoffpreise und Löhne, die bis zum Tage der Lieferung 
bzw. Rechnungslegung eintreten, vom Käufer zu verlangen. 

	� Die Anlieferung von Ware erfolgt bei Bestellungen bis zu 750 kg unfrei, bei 
Bestellungen von über 750 kg frei Station. Zusatzkosten durch Eil- oder Ex-
pressversand oder besondere Beschaffenheit des Gutes etc. gehen in je-
dem Falle zu Lasten des Bestellers. Ebenso Mehrfrachten nach entfernteren 
Stationen als vereinbart. 

	� Bei berechneter Umverpackung schreiben wir bei fracht- und spesenfreier 
Rücksendung 2/3 des berechneten Verpackungswertes gut. Transport- und 
Einwegverpackungen werden nicht zurückgenommen.

III. 	 Lieferung
	� Voraussetzung für die Lieferungspflicht ist die unbedingte Kreditwürdigkeit 

des Bestellers. Wenn wir nach Vertragsabschluss Auskünfte erhalten, wel-
che die Gewährung eines Kredites in der sich aus dem Vertrag ergebenden 
Höhe nicht völlig unbedenklich erscheinen lassen oder wenn sich Tatsachen 
ergeben, welche einen Zweifel in dieser Hinsicht zulassen, so insbesondere 
eine erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, Zahlungsein-
stellungen, Geschäftsaufsicht, Insolvenz, Geschäftsauflösung, Übergang 
usw. oder wenn der Besteller Vorräte, Außenstände oder gekaufte Ware 
verpfändet oder als Sicherheit für andere Gläubiger bestellt oder fällige 
Rechnungen trotz Mahnung nicht zahlt, und daher zu befürchten ist, dass 
unsere Forderungen nicht ausgeglichen werden, so sind wir berechtigt, Vor-
auszahlungen oder Sicherheit zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten 
oder, soweit andere Zahlung als Barzahlung vereinbart ist, Barzahlung zu 
verlangen.

IV. 	 Rücknahme
	� Für mit unserer Zustimmung zurückgegebene und noch einwandfreie Ware 

berechnen wir anteilige Bearbeitungskosten in Höhe von 15% des Verkaufs-
preises zzgl. Verpackung, mind. jedoch Bearbeitungskosten in Höhe von €  
50,00 effektiv zzgl. Verpackung. Für den Käufer individuell bearbeitete Waren 
sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

V. 	 Gefahr
	� Die Gefahr des zufälligen Unterganges geht auf den Käufer über, sobald die 

Lieferung unser Lager/Werk verlässt oder ihm zur Verfügung gestellt wird. 
Der Transport der Ware geschieht stets auf die Gefahr des Käufers hin, auch 
bei Verkäufen frachtfrei, FOB und CIF. Die Wahl des Transportmittels steht 
uns zu.

VI. 	 Fristen und Abnahme
	� Die Lieferzeiten sind von uns unverbindlich und annähernd angegeben. Die 

Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und 
gilt als eingehalten, wenn die Ware bis zum Ende der Lieferfrist unser Werk 
verlassen hat oder, wenn die Versendung unmöglich ist, die Versandbereit-
schaft gemeldet ist. Die Nichteinhaltung von Lieferterminen infolge unvor-
hergesehener Ereignisse oder höherer Gewalt berechtigt den Käufer nicht, 
uns in Verzug zu setzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Lieferzeit ver-
längert sich angemessen um die Zeitdauer der Behinderung. Dazu zählen 
auch Streik und Aussperrungen, Strom- und Wasserausfall, Ausfall von Lie-
ferungen unserer Zulieferer, Brand, Krieg, Naturereignisse, Transportschwie-
rigkeiten, soweit solche Ereignisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. 

	� Wird die Erfüllung für uns aus vorstehenden Gründen unmöglich oder un-
zumutbar, so sind wir berechtigt, ohne Schadenersatzverpflichtungen vom 
Vertrag zurückzutreten. Fixgeschäfte bedürfen ausdrücklicher schriftlicher 
Bestätigung. Teillieferungen muss der Käufer so rechtzeitig abrufen, dass 
eine ordnungsgemäße Erfüllung durch uns möglich ist. Mehrkosten trägt der 
Käufer. Geringe Farbabweichungen des Materials sowie Abweichungen auf 
Gewichte, Stückzahl und Abmessungen bis 10 v. H. sind uns gestattet. 

	� Die Kosten einer Abnahme nach besonderen Bedingungen trägt der Bestel-
ler.

VII. 	 Mängel
	� Mängelrügen müssen binnen einer Woche nach Empfang der Sendung 

schriftlich erfolgen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht innerhalb  

 
dieser Frist entdeckt werden konnten, sind sofort bei Feststellung zu rügen. 

	� Zwölf Monate nach Lieferung können Ansprüche aus Mängelrügen nicht 
mehr geltend gemacht werden. Von uns als mangelhaft anerkannte Ware 
nehmen wir zurück und ersetzen sie durch einwandfreie Gegenstände. Wir 
sind auch berechtigt, nach unserer Wahl, anstelle dessen den Minderwert zu 
ersetzen. Darüber hinaus gehende Ansprüche des Abnehmers, insbesonde-
re Schadenersatzansprüche einschließlich entgangenen Gewinns oder we-
gen sonstiger Vermögensschäden und sonstige Schadenersatzansprüche 
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch uns verursacht oder er beruht auf einer Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. 

	� Wird eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht fahrlässig 
verletzt, so ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. In diesem Fall ist unsere Haftung beschränkt auf einen 
Betrag von € 300.000,00, mindestens jedoch den jeweiligen Kaufpreis. 

	� Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr, es sei denn, der Scha-
den ist vorsätzlich durch uns verursacht. Vorstehende Bestimmungen gelten 
auch bei Lieferungen anderer als vertragsmäßiger Waren. Ansprüche aus 
dem Produkthaftungsgesetz bleiben, soweit sie zwingendes Recht enthal-
ten, hiervon unberührt.

VIII.	Eigentumsvorbehalt
	� Unsere Lieferungen bleiben bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forde-

rungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – unser Eigentum, auch wenn 
Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere 
Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns als Hersteller im Sin-
ne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu 
unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Bei 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware durch den 
Käufer steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltssachen zum Rechnungswert der anderen 
Waren einschließlich der Aufwendung für die Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung zu. 

�	� Der Käufer ist auf unser Verlangen verpflichtet, dem Dritten die Abtretung an 
uns, unter Angabe der Höhe unserer Forderungen bekanntzugeben. Er darf 
unser Eigentum und eventuell durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung entstandene Gegenstände nur im ordnungsmäßigem Geschäftsver-
kehr unter Eigentumsvorbehalt und nur gegen bar oder Wechsel veräußern. 

	� Bei Hergabe von Wechseln oder Schecks oder sonstiger erfüllungshalber 
erbrachter Leistungen durch den Käufer gilt die Barzahlung erst durch die 
Bareinlösung als durchgeführt. 

	� Bar- oder Scheckzahlungen, verbunden mit Finanzierungswechseln, wo wir 
Unterschrift als Aussteller geleistet haben, heben unseren Eigentumsvorbe-
halt nicht auf.

IX.	 Zahlung
	� Bei sofortiger Barzahlung gewähren wir 2% Skonto. Ansonsten sind unsere 

Rechnungen nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar. Bei Über-
schreiten des Zahlungsziels behalten wir uns die Berechnung von 8% Zinsen 
über dem Basiszinssatz vor. Wird ein Rechnungsbetrag trotz zweimaliger 
Mahnung nicht bezahlt, so werden auch alle übrigen noch offenstehenden 
Rechnungsbeträge zur Zahlung fällig und wir behalten uns zusätzlich das 
Recht vor, deren sofortige Zahlung zu verlangen, auch wenn das vereinbarte 
Ziel noch nicht abgelaufen ist. 

	� Wechsel können nur nach Vereinbarung, vorbehaltlich der Diskontierungs-
möglichkeit und nur zahlungshalber angenommen werden. 

	� Diskontspesen und Wechselkosten gehen zu Lasten des Kunden. Bei Ziel-
überschreitung werden die banküblichen Zinsen in Rechnung gestellt. 

	� Vertreter und Fahrer sind zur Entgegennahme von Schecks und Zahlun-
gen nicht bevollmächtigt. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen aus 
irgendwelchen Gründen zurückzuhalten, es sei denn, es beruht auf demsel-
ben Vertragsverhältnis. Eine Aufrechnung ist nur möglich mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

X.	 Datenschutzklausel
	� Die personenbezogenen Daten unserer Kunden werden entsprechend dem 

Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet und genutzt. Unsere Kunden willigen 
ein, dass wir Auskunfteien Daten über die Aufnahme, die Beendigung und 
die Zahlungserfahrungen aus der entstandenen Geschäftsbeziehung gemäß 
§ 29 BDSG übermitteln. Unsere Kunden können Auskunft über die betref-
fenden gespeicherten Daten gemäß § 34 BDSG verlangen.

XI.	 Gerichtsstand, Sonstiges
	� Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus Verträgen mit uns er-gebenden 	

Verpflichtungen, auch für Urkunden-, Scheck- und Wechselklagen, ist Vel-
bert.

	� Die Nichtigkeit einzelner dieser Bedingungen berührt die Gültigkeit der üb-
rigen nicht. Es gilt nur deutsches Recht. Das Wiener UN-Übereinkommen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine An-
wendung.


